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69 . Jahrgang

Die nächste Nummer gelangt
des Feiertages wegen morgen
(Mittwoch ) nachmittag zur Aus¬
gabe.

Amtlicher Teil.
XVIII . Armeekorps

Stellvertretendes Generalkommando.
Abt . 3b Tgb -Nr . 16163/3308.

Gouvernement der Festung Mainz.
Abt. Mil. Lol Nr 57170/29210 *

«Bett. : Be - und Entladnng von Eisenbahnwagen.

Verordnung.
1.

Auf Grund des § 9b des Gesetzes über den Belage-
rungszustand vom 4 . Juni 1851 in der Fassung des Reichs-
aesetzes vom 11 . Dezember 1915 bestimmen wir für den
Befehlsbereich des 18 . Armeekorps und des Gouvernements

^ "l . Den Empfängern von Eisenbahnwagenladungen ist
verboten , zur Entladung bestimmte Wagen üb r̂ -die Lade¬
frist hinaus stehen zu lassen. t  ^

2 . Auch an Sonn - und Feiertagen sind Eisenbahnwagen
auf Verlangen der Eisenbahnverwaltung zu beladen und
entladen . . . „ . ,

Verlangt die Eisenbahnverwaltung die Be- oder Ent¬
ladung von Eisenbahnwagen an einem Sonn - oder Feier¬
tage . so sind die Angestellten und Arbeiter der zur Be - oder
Entladung angehaltenen Betriebe aus deren Erfordern zur
Arbeit gegen die für die Mehrleistung jeweils am Orte
übliche Vergütung verpflichtet . , , _ _

3 Die Inhaber kaufmännischer Firmen haben sorge
zu tragen , daß Benachrichtigungen über Beladen und Ent-
laden der Wagen an Sonn - und Feiertagen zu ihrer Kennt-
nis kommen . m , ,c

4 Bei Zuwiderhandlungen tritt neben Bestrafung aus
Grund der angezogenen Gesetzesbestimmungen Zwangsent-
ladungen und Zwangszuführung der Güter auf Kosten der
Empfänger nach Maßgabe der von der Eisenbahnverwaltung
auszustellenden Berechnung ein.

Die Verordnung des stellv Generalkommando « vom
9 12 1916 (3b Nr . 23593/7148 ) sowie diejenige des
Gouvernements Mainz vom 11 . Dezember 1916 Abt . Mil.
Pol . Nr . 14217 werden aufgehoben.

Frankfurt a . M ., den 20 . Juli 1918.
Der stellvertretende Kommandierende General:

Riedel,
General der Infanterie.

Mainz,  den 20 . Juli 1918.
Der Gouverneur der Festung Mainz:

Bausch,
Generalleutnant.

Der Kaufmann Johann Sebastian Mayer  zu Erbach a. Rh.
ist auf Widerruf zum Stellvertreter des Standesbeamten des Be
zirkes Erbach bestellt worden

N°d, -h->» . . Rh .. 9. » - - « > » la mni (W |[ 8onbMt

Beschluß.
Ter Bezirksausschuß zu Wiesbaden hat auf Grund der §§ 39, 40

der Jagdordnung vom 15. Juli 1907 beschlossen, im Regierungs¬
bezirk Wiesbaden für das Jahr 1918 ^ , .

1 den Schluß der Schonzeiten für Rebhühner , Wachteln und
schottische Moorhühner auf Sonntag , den 25 August, mithin
die Eröffnung der Jagd aus Montag , den 26. August, fest-
zusetzen;

2. bezüglich des Schlusses der Schonzeiten für
Birk-, Hasel- und Fasanenhähne,

„ „ -Hennen und Droffeln
es "bei den gesetzlichen Bestimmungen bewenden zu lassen.

Wiesbaden, den 6 August 1918. ^ ,Namens des Bezirksausschusses:
Der Vorsitzende.

I . V: gez. (Unterschrift )

Verordnung über Herbstgemüse und Herbstobst
der Ernte 1918.

Aus Grund der 88 11 und 12 der Verordnung über Ge¬
müse, Obst und Südfrüchte vom 3. April 1917 (RGBl . S . 307)
wird bestimmt:

Z l . Absatzbeschränkung.
Im Gebiete des Deutschen Reiches dürfen:

a) an Herbstgemüse (Kontrollgemüse) : Weißkohl , Rotkohl,
Wirsingkohl , Grünkohl . Möhren aller Art und Zwiebeln,

b) an Herbstobst (Kontrollobst) : Aepfel, Birnen und Zwetschen
(Hauspflaumen , Hauszwetfchen, Muspflaumen , Bauern¬
pflaumen, Thüringer Pflaumen , Brennzwetschen) nur mit

Genehmigung der zuständigen Landesstelle für Gemüse und Obst,
in Preußen des Landesamtes oder der von diesem ermächtigten
Provinzial - oder Bezirksstelle für Gemüse und Obst, abgesetzt
werden . Die Genehmigung ist insbesondere dann zu versagen,
wenn die Jnnehaltung der von der Reichsstelle über die Ber-
teilung ausgestellten Richtlinien gefährdet würde.

ß 2 Verteilung der erfaßten Mengen.
Die Verteilung der auf Grund dieser Verordnung erfaßten

Gemüse- und Obstmengen auf die verarbeitenden Betriebe und
den Frischverbrauch erfolgt durch die Reichsstelle. Diese bestimmt
namentlich, welche Mengen für den Frischverbrauch zuruckbehalten
werden dürsen und wohin der Ueberschuß zu liefern ist.

8 3 . »enehmigungsschein.
1. Bei der Beförderung mit Eisenbahn , Schiff, Wagen,

Karre oder Tier wird die Genehmigung zum Absatz in schrlst-

ch Sei Versendung mit der Salm im wagenladungsoerkebc
; ist der Versender verpflichtet dem Beamten der Güterab¬

fertigung bei der Auflieferung des Gutes emen Geneh¬
migungsschein nach anliegendem Muster in doppelter Aus¬
fertigung vorzulegen. Die eine dieser Ausfertigungen ist
zur Versendung mif der Post an die für den Absenderort
zuständige Landes -, Provinzial - oder Bezirksstelle freizu-

Der Genehmigungsschein wird von dem Kommunal
verbände ausgestellt, in dessen Bezirk die Versandstation

b) Sei V̂ersendung mit der Salm im Stülkgutperkebr wird
1 der Frachtbrief (die Eisenbahnpaketadresse ) unmittelbar

unter der Inhaltsangabe von dem Kommunalverband
mit folgendem Genehmigungsmerk versehen:

Zur Beförderung mit der Eisenbahn zugelassen bis
zum . .
Ort , Datum , Stempel , Unterschrift

Bekanntmachung.
* Die Reichsstelle für Gemüse und Obst in Berlin hat den Er-

zeuger-Höchstpreis für Frühzwiebeln ohne Eraut  mit Ww
kung vom heutigen Tage aus 18 Pfennige L»
gesetzt. Die Handels-Höchstpreise wurden durch die Bezirksstelle

f' stgeseLrAaWpreis . Kleinhandelspreis
23 SRfn “O jpi0-

Vorstehende Festsetzungen beziehen sich nur auf marktfähige
Ware erster Güte. Ueberschreitungen der Höchstpreise werden m t
Gefängnis bis zu 1 Jahre oder mit Geldstrafe bis zu 10 000 Ml-
bestraft.

R ü d e s h e i m a. Rh., den 6. August 1918.
4 Der Kreisausschuß des Rhemgaukreiser

Durch Verordnung der Reichsstelle für Gemüse und Obst vom
23. Mai ds. Jrs . ist die gewerbsmäßige Verkelterung von Aepseln
zu Aepselwein verboten worden Ausnahmen sollen nur tn 8» i
besonderen Fällen durch die Bezirksstelle für Gemüse und Obst für
den Regierungsbezirk Wiesbaden, Frankfurt a.M., zugelaffen werden

In Anbetracht der außerordentlich geringen Aepfelernte wir
voraussichtlich das Keltern von Aepseln zu ttepfclwem «uji m « u*
nab me fällen nicht gestattet werden können, da alles nur erfaßbare
Obst zur Fabrikation von Brotaufstrichmitteln Verwendung finden

mU6'$ ie Aepfelweinkeltereienwerden daher gewarnt , sich Obst für
Kelterzwecke zu verschaffen, da sie sich m den meisten Fällen un
nötige Kosten verursachen würden.

Rüdesbeim a. Rh., den 7. August 1918.
Der Kreisausschuß des Rheingaukreises.

Weisungen zu führen, aus denen die einzelnen von ihnen erteilten
Genehmigungen , nach Nummern bezeichnet, sowie die Art und
Menge der zu befördernden Ware , Absendungs - und Bestimmungs-
ort der Name des Absenders und Empfängers , sowie der Tag
der Ausstellung ersichtlich sind. Die Listen und Nachweisungen
sind aufzubewahren und auf Erfordern alsbald , icdoch spätestens
am Schluß der Versandzeit , an die zuständige Landes -, Provm-
zial oder Bezirksstelle einzusenden.

8 8 . Auskunftspflicht.
Alle Besitzer von Gemüse- und Obstarten , für die eine Absatz-

beschränkung getroffen ist, haben der zuständigen Landesstelle, in
Preußen auch der zuständigen Provinzial -, Bezirks - oder Krets-
stelle, oder den von diesen bestimmten Stellen auf Erfordern Aus¬
kunft über die vorhandenen Mengen nach Gewicht und Art zu
geben. Sie sind ferner verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln,
nach Bedarf auch zu bewachen. Der Verbrauch und die Verar¬
beitung im eigenen Haushalt oder Betriebe bleibt zulässig.

8 9 . Verladung und Vergütung.
1 Die Besitzer haben die Waren , aus welche sich die Verord¬

nung bezieht, auf Verlangen an die Geschäftsabteilung der
zuständigen Landesstelle, in Preußen der zuständigen Pro¬
vinzial -, Bezirks - oder Kreisstelle, oder an die von diesen
bestimmten Stellen käuflich zu liefern und aus Abruf zu
verladen . Für diese Ware ist ein angemessener Preis zu
bezahlen, der unter Berücksichtigung der auf Grund der
Verordnung über Gemüse, Obst und Südfrüchte vom o.
April 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 307) festgesetzten Höchstpreise
sowie der Güte und Verwertbarkeit der Ware im Streit¬
fälle von der Geschäftsabteilung der zuständigen Landes¬
stelle, in Preußen der zuständigen Provinzial -, Bezirks-
oder Kreisstelle festgesetzt wird . Befindet sich die Ware
nicht mehr beim Erzeuger , so werden entsprechende Zuschläge
gewährt , deren Höhe ebenfalls im Streitfälle die vorbe-
zeichnete Geschäftsabteilung festsetzt.

2. In keinem Falle darf der dem Erzeuger zu gewahrende
Preis denjenigen Betrag erreichen, der für die gleiche
Menge und Güte auf Grund eines Lieferungsvertrages der
in § 4 Ziffer 2 bezeichneten Art zu zahlen ist.

8 10 . Eigentumsübertragung.
1. Das Eigentum an den im 8 1 genannten Waren kann

auf Antrag der zuständigen Landesstelle , in Preußen auch der
Zuständigen Provinzial - oder Bezirksstelle, durch Anordnung der
zuständigen Behörde auf die in dem Anträge bezeichnete Person
übertagen werden. Die Anordnung ist an den Bescher zu lichten.
Das Eigentum geht bei abgeernteten Erzeugnissen über, sobald
die Anordnung dem Besitzer zugeht. Sind die Erzeugnisse noch
nicht abgeerntet , so tritt der Eigentumsubergang erst mit der
Aberntung ein. Der von der Anordnung Betroffene ist verpflich¬
tet. die Vorräte bis zum Ablauf einer in der Anordnung zu be¬
stimmenden Zeit zu verwahren und pfleglich zu behandeln , nach

^bdars ^ t" die° Aberntung auf Grund eines Pachtvertrages
oder eines sonstigen Vertrages einem Dritten ob, so tritt dieser
an die Stelle des Besitzers, dem die Anordnung zugestellt ist.
Namentlich bleibt der Dritte verpflichtet, die Aberntung sorgfältig

auszufüĥ ^ ^ bernahmepreis wird unter Berücksichiigung der
auf Grund der Verordnung über Gemüse, Obst und Südfrüchte
vom 3. April 1917 (RGBl . S . 307) festgesetzten Höchstpreise sowie
der Güte und Verwertbarkeit der Ware von der zuständigen
Behörde bestimmt. Hat der Besitzer einer Aufforderung der zu¬
ständigen Behörde zur Ueberlassung der -Vorräte innerhalb der
gesetzten Frist nicht Folge geleistet, so ist ein nach freiem Ermessen
festzusetzender Abzug zu machen.

c) Un allen übrigen fällen hat der Transportsührer denGe
nehmigungsschein während der Beförderung bei sich zu
führen und auf Verlangen dem Polizeibeamten oder den
sonstigen Ueberwachungsorganen vorzuzeigen. Nach aus»
sührung des Transportes ist der Genehmigungsschem dem
Empfänger der Ware auszuhändigen und von diesem an
die darauf bezeichnete Landes -, Provinzial - oder Bezirks¬
stelle abzusenden. Bei Beförderung mit einem Schiff ist
der Genehmigungsschein mit den Verladepapieren fest zu

" ^ In ^ allen Fällen hat der Kommunalverband bei Aus
ftellung der Genehmigung den Anweisungen der zuständigen
Landes -, Provinzial - oder Bezirksstelle zu folgen.

2. Der Absender ist nach Aufgabe der Ware »ur Beförderung
auf der Eisenbahn oder im Schiff nur noch mit Genehmigung
derjenigen Stelle , welche die Urkunde (a—c) ausgestellt hat , zu
bestimmen berechtigt, daß die Auslieferung an emen anderen als
den in der Urkunde bezeichneten Empfänger zu erfolgen hat.

3. Für den Absatz innerhalb desselben Gemeindebezirkes
kann die Genehmigung auch in anderer Form. erteilt werden.
An Stelle des Gemeindebezirkes kann mit Genehmigung der
Reichsstelle ein größerer, räumlich geschloffener Bezirk treten.

8 4. 1. Von der Absatzbeschränkung bleckt unberührt der
Absatz durch den Erzeuger unmittelbar an den Verbraucher,
wenn an einem und demselben Tage an den gleichen Verbrauchs
nicht mehr als 5 Kilogramm Gemüse - ° °n Zwiebeln jedoch
nur 1 Kilogramm — und nicht mehr als 1 Kilogramm Obst ab
gesetzt werden , sowie ohne diese Mengenbegrenzung der Absatz
durch den Kleinhändler und der Verkehr aus öffentlichen Markckn.

2 Der Absatz zur Erfüllung der von der Reichsstelle (Ge¬
schäftsabteilung) abgeschlossenen oder von der Derwaltungsab-
teilung der Reichsstelle oder einer Landesstelle genehmigten Ver¬
träge bleibt zulässig. Die Erteilung der Genehmigung darf in
diesen Fällen nicht verweigert werden . . . „ .

8 5. 1.  Die Gültigkeitsdauer der Genehmigung betragt 5
Tage , wobei der Tag der Ausstellung als erster Tag gerechnet wird.

2 Für den Verkehr zu benachbarten öffentlichen Markten
und 'Kleinhandelsniederlassungen wird die Absatzgenehmigung
nach Bedarf widerruflich auch sür unbestimmte Zeit (bis auf wer¬
teres) und für unbestimmte Mengen erteilt . . . — .

s 6. 1. Die Gebühr sür die Genehmigung betragt bei Bahn¬
wagen - und Schiffsladungen 50 Pfg ., in allen anderen

Die^ öhe der Gebühr für die Erfassung und Kontrolle
des durch Lieferungsverträge oder durch Bbsatzbeschrankungen er¬
faßten Gemüses und Obstes wird durch die Reichsstelle festgesetzt.

8 7. Die mit der Ausstellung der Genehmigungsurkunde
betrauten Stellen haben Listen oder sonstige geeignete Nach-

„11. Behandlung von Streitigkeiten.
Streitigkeiten , die sich aus der Anwendung der Vorschriften

der §8 9 und 10 ergeben, entscheidet entgultig die höhere Ver¬
waltungsbehörde des Bezirks , in dem sich die Vorräte zur Zeit
der Stellung des Lieferungsverlangens oder des Antrages aus
Uedertragung des Eigentums befinden.

8 12. Strafvorschriften.
Wer den Vorstehenden Vorschriften zuwiderhandelt , wird^̂ e-

mäß 8 16 der Verordnung über Gemüse, Obst und Südfrüchte
vom 3. April 1917 (RGBl . S . 307) mit Gefängnis bis zu einem

ahre oder mit Geldstrafe bis zu 10000 Mk . oder mit einer dieser
Strafen bestraft. Neben der Strafe kann auf Einziehung der
Vorräte erkannt werden , auf die sich die strafbare Handlung be¬
zieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

8 13. Befugnisse der Landes -, Provinzial - und
Bezirksfiellen.

Den Landesstellen für Gemüse und Obst, in Preußen dem
Landesamt und den Provinzial - und Bezirksstellen für Gemüse
und Obst, bleibt es überlassen:

die Vorschriften über Genehmigungsscheine auf wertere Be¬
förderungsarten auszudehnen (§ 6 der Verordnung ),
zu bestimmen, welche anderen Stellen für die Genehmigung
zum Absatz und Versand und für die Ausstellung der Ge-
nehmigungsurkunden zuständig sind (§8 1 und 3 der Bri¬

tz. den" Absatz von Gemüse und Obst innerhalb desselben
Gemeindcbezirkes oder des größeren räumlich geschloffenen
Bezirkes zu regeln (8 3 Ziffer 3 der Vermdnung ). -

4. bekannt zu machen, welche Stellen auf Grund des 8 17
der Verordnung über Gemüse. Obst und Sudfruchte vom
3 Avril 1917 (RGVl . S . 307) als zuständige Behörde im
Sinne des 8 10 Ziffer 1 und 3 sowie als höhere Vermal-
tungsbehörde im Sinne des 8 11 der gegenwärtigen Der-
ordnung in Betracht kommen, . . . „ . . -

5 den Absatz durch den Kleinhändler sowie den Verkauf auf
öffentlichen Märkten zu regeln und hierbei zu bestimmen,
welche Plätze als öffentliche Märkte anzusehen sind (8 4
Ziffer 1 der Verordnung ).

Im Falle zu 1 bedarf es der vorherigen Zustimmung der
Reichsstelle. 8 >4  Inkraftsetzung.

Die Verordnung tritt bezüglich des Absatzes von Zwiebeln
drei Tage nach ihrer Verkündung im übrigen zu den noch von
der Reichsstelle zu bezeichnenden Zeitpunkten in Kraft.

Mit dem Tage , an welchem die letzten Bestimmungen hiernach
in Krast treten, werden außer Kraft gesetzt:



1. die Bekanntmachung über Gemüse vom 12. September 1917
(Reichsanzeiger 219 und 14. September 1917) sowie sämt¬
liche auf Grund dieser Bekangtmachung erlassenen Sonder¬
bestimmungen,

2. die Verordnung über Frühgemüse und Frühobst vom 5.
April 1918 (Reichsanzeiger 88 vom 15. April 1918) und 24.
Juni 1918 (Reichsanzeiger 151 vom 20. Juni 1918).

Berlin , den 19. Juli 1918.
Reichsstelle für Gemüse und Obst

Der Vorsitzende
von Tilly.

Verglichen und
zur Post gegeben

Güterabfer¬
tigung ;

(Stempel)

Güster (Postkarte)
(Vom Absender frei zu machen).

(Vorderseite)
An

die Landes -, Provinzial -, Bezirksstelle
für Gemüse und Obst

in

(Rückseite.)
töenekmigungsscdein (tllummer).

Der . . . . .
in (Wohnort)
versendet . Kg.
an (Empfänger¬
in (Ort ) . . . .
Bestimmungsstation
Gültig bis zum

<Ort>, . den . . 1918.
(Unterschrift und St empel der ausstellenden Behörde ).

Bekanntmachung
über das Inkrafttreten von Vorschriften der

Verordnung über Herbstgemüse und Herbstobst
der Ernte 1918 vom 19. Juli 1918.

Die Verordnung über Herbstgemüse und Herbstobst vom 19.
Juli 1918 (Reichsanzeiger Nr . 176 vom 29. Juli 1918) tritt bezüglich
des Herbstobstes am 5. August  1918 in Kraft.

Berlin , den 31. Juli 1918.
Reichsstelle für Gemüse und Obst.

Der Vorsitzende:
_ o. Tilly. _

Ausführungsanweisung
zur Verordnung über Herbstgemüse und Herbstobst

aus der Ernte 1918.
Artikel 1.

Zu § 1. 1. Die Anordnung von Absatzbcschränkungen für
Kohlrüben (Steckrüben, Wruken , Bodenkohlrabi , Erdkohlraben,
Unterkohlraben ), Runkelrüben (Runkeln , Dickrüben, Dickwurzeln,
Angersen), Stoppelrüben (weiße Rüben ), Wasserrüben , (Herbst¬
rüben ), bleibt der Reichsstelle Vorbehalten.

2. Den Absatzbeschränkungen ist auch dasjenige Gemüse und
Obst unterworfen , welches vor Inkrafttreten der die Absatzbe¬
schränkung aussprechenden Verordnung veräußert ist, aber erst
nach dem Zeitpunkte des Inkrafttretens abgesetzt wird . Dies gilt
insbesondere auch für Gemüse und Obst, welches zur Erfüllung
von Pachtverträgen bestimmt ist.

Zu § 2. Die näheren Vorschriften über die Verteilung der
erfaßten Mengen werden von der Geschästsabteilung der Reichs-
stelle erlassen.

Zu tz 3. 1. Sei Wagenladungen und Stückgutsendungen
findet zufolge einer von dem Deutschen Eisenbahnverkehrsverbande
aufgestellten Dienstanweisung eine bahnseitige Ueberwachung des
Versandes statt. Das Herbstgemüse und Herbstobst wird bahnseitig
als . Kontrollgemüse" und „Kontrollobst- befördert . Bei diesem
muß das in Betracht kommende Begleitpapier (Frachtbrief , Eisen-
bahnpaketadresse). das Stichwort . Kontrollgemüse' oder „Kontroll-
obst' tragen . Der Inhalt der Sendung muß genau angegeben
werden . Das Fehlen des Stichwortes auf dem Begleitpapier so¬
wie das Fehlen des Genehmigungsscheines bei Wagenladungen
oder des Genehmigungsvermerkes bei Stückgutsendungen hat zur
Folge , daß die Sendungen bahnseitig zurückgewtesen werden.
Frachtbriefe (Eisenbahnpaketadressen ) mit Aenderungen , insbe¬
sondere bei den Gewichtsangaben , werden von den Güterabferti¬
gungsstellen nicht angenommen

2. Bei Wagenladungen ist lediglich der Genehmigungsschein
nach 8 3 Ziffer 1a der Verordnung erforderlich. Die Zweitschriften
der Scheine werden bei den Eisenbahndienststellen gesammelt und
aufhewahrt.

3. Bei Ltückgutsendungen wird nur der Genehmigungsvermerk
nach 8 3 Ziffer 1b der Verordnung erteilt. Die mit dem Ge¬
nehmigungsvermerk versehenen Frachtbriefe sind fortlaufend von
den genehmigenden Stellen zu numerieren . Der 8 7 der Ver¬
ordnung , betreffend Führung von Listen und Nachweisungen, findet
sinngemäße Anwendung.

4. Die Ausstellung der Genehmigungsurkunde ist formell den
Kommunalverbänden auf Grund der Bestimmung der Eisenbahn¬
dienstanweisung für die eisenbahnseitige Ueberwachung öffentlich
bewirtschafteter Erzeugnisse übertragen worden . Materiell steht
jedoch das Genehmigungsrecht den Landes -, Provinzial - und
Bezirksstellen zu. Diese haben unter Anwendung der Vorschrift
de<8 3 Ziffer 1, letzter Satz, sowie des 8 7 die geeigneten Maßnahmen
zu treffen, um das Verfahren der Kommunalverbände bei Aus¬
stellung der Genehmigungsurkungen wirksam zu überwachen.

5. Durch Ueberwachungsbeamte , die von den Landes -, Pro¬
vinzial - und Bezirksstellen bestellt werden und in der Lage sein
müssen, sich als solche auszuweisen, findet in Uebereinstimmung
mit den Eisenbahnverwaltungen eine Ueberwachung der Bahn¬
sendungen auf ihren Inhalt statt.

6. Falls sich ein Verstoß gegen die angeordneten Vorschriften
ergibt , hat der Ueberwachungsbeamte nötigenfalls die Beschlag¬
nahme zu veranlassen. Des weiteren ist alsdann nach der von
den Eisenbahnverwaltungen getroffenen Dienstanweisung zu ver¬
fahren.

7- Ziffer 3 Abs. 2 findet vorzugsweise in den Fällen Anwen¬
dung , in denen einzelne Gemeindebezirke baulich fest unterein¬
ander Zusammenhängen.
, , ,,3 U § 6 . 1. Den Landes -, Provinzial - und Bezirksstellen
bleibt es überlaßen , gegebenenfalls Anträge auf niedrigere Fest¬
setzung der zu Ziffer 1 vorgesehenen. Gebühren an die Reichsstelle
zu richten.
^ £ ? ie Gebühren im Falle des 8 6 Ziffer 2 stellen gleichzeitig
das Entgelt für die Ueberwachung des Anbaues , der Aberntung,
Verladung und Beförderung der Waren dar.
. f - 3m Faile des 8 5 Ziffer 2 kann Hinterlegung einer Sicher¬
heit m Hohe der voraussichtlich zu zahlenden Gebühren gefordert
werden. Bei Rückforderungen find die tatsächlich abgesetzten
Warenmengen auf Verlangen der genehmigenden Stelle nachzu¬
weisen.

Artikel 2.
Diese Ausführungsanweisung tritt zugleich mit den Bestim-

mungen der Verordnung über Herbstgemüse und Herbstobst der
Ernte 1918 in Kraft.

Berlin , den 19. Juli 1918.
Bezirksstelle für Gemüse und Obst.

Der Vorsitzende:
_ von T illy.

Verordnung
über den Absatz von Herbstgemüse und Herbstobst-

Ernte 1918.
Auf Grund der Verordnung [über Gemüse, Obst und Süd¬

früchte vom 3. April 1917, Reichsgesetzblatt S . 307, sowie auf
Grund der Verordnung der Reichsstelle für Gemüse und Obst
über Herbstgemüse und Herbstobst vom 19. Juli 1918 wird hier¬

mit für den Regierungsbezirk Wiesbaden das folgende, unter
Aushebung früherer entgegenstehender Bestimmungen , angeordnet:

8 1. Der Verkauf der von der Reichsstelle als Herbst-Kon-
trollgemüse und Herbstkontrollobst bezeichneten Erzeugnisse (siehe
8 1 der Verordnung der R .-G.-O.) nämlich:

a) Weißkohl , Rotkohl , Wirsingkohl , Grünkohl , Möhren aller
Art und Zwiebeln,

b) Aepfel,Birnen und Zwetschen(Hauspflaumen ,Hauszwetschen,
Muspflaumen , Bauernpflaumen , Thüringer Pflaumen,
Brennzwetschen)

ist im Regierungsbezirk Wiesbaden ' nur an die Bezirksstelle für
Gemüse und Obst, Geschäftsabteilung , Frankfurt a. M ., Gallus¬
anlage 2, gestattet, sowie an die von der Bezirksstelle beauf¬
tragten Kommissionäre, Sammelstellenleiter und Händler , die in
jedem Kommunalverband bekannt gegeben werden . Sie sind
mit einer besonderen Ausweiskarte der Bezirsstelle versehen.

8 2. Die Genehmigungspflicht wird außer auf die von der
Reichsstelle bestimmten Beförderungsarten auch auf Traglast
ausgedehnt.

8 3. Die Ausstellung der Versandgenehmigung ist durch die
mit dem Aufkauf beauftragten Händler und Kommissionäre her¬
beizuführen, die darüber mit einer besonderen Dienstanweisung
versehen werden.

8 4. Lieferungsverträge über Gemüse müssen unter allen
Umständen ausgeführt werden. Wegen Erteilung der Versand¬
genehmigung für dieses Vertragsgemüse hat sich der Verkäufer
rechtzeitig an die Bezirksstelle für Gemüse und Obst, Geschäfts¬
abteilung Frankfurt a. M ., Gallus -Anlage 2, zu wenden.

8 5. Für den Absatz innerhalb desselben Gemeindebezirks
bedarf es einer Absatzgenehmigung durch die Bezirksstelle nicht.
Der Absatz innerhalb des gleichen Gemeindebezirks wird vielmehr
von dem zuständigen Kommunalverband geregelt.

Für den Verkehr zu benachbarten , öffentlichen Märkten und
Kleinhandelsniederlassungen , wozu nach 8 5 Absatz 2 der Reichs¬
verordnung die Absatzgenehmigung für längere Zeit erteilt werden
kann , stellt die Bezirksstelle besondere Genehmigungsscheine aus.
Anträge sind an die Bezirksstelle für Gemüse und Obst, Ge¬
schäftsabteilung , Frankfurt a. M , Gallus -Anlage 2, einzureichen.

8 6. Die Verordnung tritt bezüglich des Absatzes v»n
Zwiebeln drei Tage nach ihrer Verkündung im übrigen zu den
noch von der Reichsstelle zu bezeichnenden Zeitpunkten in Kraft.

8 7. Wer den vorstehenden Vorschriften zuwiderhandelt,
wird gemäß 8 16 der Verordnung über Gemüse, Obst und Süd¬
früchte vom 3. April 1917 (RGBl . S . 307) mit Gefängnis bis
zu einem Jahre oder mit Geldstrase bis zu 10 000 Mk . oder
mit einer dieser Strafen bestraft. Neben dieser Strafe kann auf
Einziehung der Vorräte erkannt werden , auf die sich die straf¬
bare Handlung bezieht ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören
»der nicht.

Frankfurt a. M ., 31. Juli 1918.
Bezirksstelle für Gemüse und Obst für den Regierungsbezirk

Wiesbaden.
Der Vorsitzende

D r o e g e, Geh Regierungsrat.

Die Kriegslage.
, Wenn nicht alles täuscht, scheint die Verteidigung

wieder das Schwergewicht erlangt zu haben. Eilt gro-
! her Frontbogen ist zwar zurückgenommen worden, aber
j immerhin würden wir elftere Tatsache sehr gern buchen.
' Der neueste Tagesbericht meldet nur verhältnismäßig
l geringe Fortschritte des Feindes, während sehr starke
j (vor allem auf den beiden Flügeln) völ-ig ge-
, scheitert sind. Wenn wir den bisherigen Verlaus resu-
! mreren, so muß man zugeben, daß der Feind an einer
j günstigen Stelle, wo die deutsche Linie noch unfertig

war, und zwar infolge des Zurückgehens, durch übec-
j raschenden Einbruch in unsere Linien ein tiefes Loch
! gerrffen hat, das wegen der zugespitzten Lage des süd-
i lich der Brejche stehen gebliebenen Frontborsprungs den
> Nachbarabschnitten(Montdidier) gefährlich wurde. Ter
! Feind vermochte aber die neue Lage nicht entscheidend
! auszunutzen, denn die deutsche Heeresleitung hatte un-
> verzuglich den ganzen Vorsprung von Montdidiec räu-
! men lassen. In der Richtung auf Rohe vertiefte sich die

Embruchsstelleaber immer mehr. Um kritischen Um-
jas'ungen zu entgehen, wurde eine gerade Linie hergc-
Mlt : Albert-Roye-Lasstgny. Wir müssen zugeben, daß
dres eme gewaltige Korrektur der Frontlinie war, aber
sie hat sich als notlvendig erwiesen, wollte man Schlim-
meres vermeiden. Der Feind verfolgt sein Hauptziel,
durchzubrechen, mit großer Energie, er möchte gern Flan¬
kenwirkung nach Süden erzielen. Das geht deutlich aus
dem heutigen Tagesbericht hervor; von deutscher Seite
wird aber alles getan, dieses zu vereiteln. Auf dem
linken Flügel, südwestlich von Nohon, ist die Lage
noch ungeklärt; der Feind wurde geworfen.

Amtliche deutsche Heeresberichte.
WB. Großes Hauptquartier,  10 . Aug.
Westlicher Kriegsschauplatz.

Front des Generalfeldmarschalls Kronprinz
Rnpprecht von Bayern.

Rege Tätigkeit des Feindes zwischen User  und
A n c r e. An vielen Stellen dieser Front führt der
Feind Vorstöße und Teilangriffe, vie an unserer Linie
und im Nahkampfe abgewiesen wurden.

Engländer und Franzosen setzten gestern unter Ein-
! satz starker Reserven ihre Angriffe auf der ganzen

Schlachtfront zwischen Ancre und Avre fort. Beiderseits
I der Somme und rücklings der Straße Foucaurourt-
' Villers-Brettoneux warfen wir dem Feind durch Gegen¬

stöße zurück. Er erlitt hier schwere Verluste. In der
Mitte der Schlachtfront gewann der Feind über R o-

! z i e r e s und M a n g e st Boden. Unsere Gegen-
a n g r i f f e brachten ihm westlich von Lihons und oft-

, lich der Linie Rozieres-Arvillers zum Stehen.
Während der Nacht nahmen wir die an der Avre

und am Don-Bach kämpfenden Truppen in rückwärtige
Linien östlich von Montdidier zurück. Südöstlich von
Montdidier schlugen wir einen starken Teilangriff der
Franzosen in unserer Linie ab.

*

Ueber der Schlachtfront schossen wir 33 feindliche
Flugzeuge ab. Leutnant Loewenhardt errang seinen
52. und 53., Leutnant Udet seinen 46., 47. und 48.,
Hauptmann Berthold seinen 41. und 42., Leutnant Frei¬
herr von Richthofen seinen 36. und 37., Leutnant Bil-
lik seinen 30. und 31., Leutnant Bolle seinen 29., Ltnt
Koenncke seinen 26., 27. und 28. und Leutnant Neu¬
mann seinen 20. Luftsieg.

Front des deutschen Kronprinzen.
Zeitweilig auflebende Feuerkämpfe an der Aisneund Vesle.

Der erste Generalquartiermeijtcr:
Ludendorss.

WB. Großes Hauptquartier , 11. August.
Westlicher Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe Kronprinz Rnpprecht.
Zwischen Äser und Avre ließ die erhöhte Gefechtstätig,

feit tagsüber nach. Am Abend lebte sie vielfach wieder
auf. Stärkere Vorstöße des Feindes beiderseits der Lyr
wurden abgewiesen. An der Schlachtfront hat der Feind
seine Angriffe bis zur Oise ausgedehnt. Zwischen Avre und
Somme brachen sie vor unseren Linien zusammen. Bis
südlich der Somme blieb die feindliche Infanterie nach ihren
Mißerfolgen am 9. August untätig. Stärkere Teilangriffe
des Gegners bei Rainecourt und gegen Lihons scheiterten
in unserem Feuer und im Gegenstoß.

Die Hauptkraft des gestrigen Angriffs war gegen un-
sere Front zwischen Lihons und der Avre geerichtet. Oestlich
von Rosieres und beiderseits der Straße Amiens-Roye
schlugen wir die mehrfach wiederholten feindlichen Angriffe
ab. In dem beweglichen Kampf gegen feindliche Uebermacht
und gegen Einsatz von Panzerwagen kam auch hier wieder
die unerschütterliche Angriffskraft unserer Infanterie voll zur
Geltung. Vielfach brach der Ansturm des Feindes schon
im Feuer unserer Artillerie zusammen. Bor einem Divisions-
Abschnitt lagen allein 40 zerstörte Panzerwagen.

Zwischen Avre und Oise setzte der Feind nach heftiger
Artillerievorbereitung zu starken Angriffen gegen unsere
Stellungen von Montdidier bis Autheuil an. Er vermochte
unsere gestern gemeldeten neuen Kampflinien östlich von
Montdidier nicht zu erreichen. Unsere Nachhuten empfingen
den Feind in unseren alten Stellungen mit starkem Fever
und wichen darauf kämpfend über die Linie Laboissiere-
Hainvillers-Riquebourg-Marest aus.

Sehr rege Fliegertätigkeit über dem Schlachtfelde.
Wir schossen wiederum 23 feindliche Flugzeuge und einen
Feffelballon ab. Leulnant Kroll errang seinen 33., Leutnant
Veltjcns seinen 24 und 25 , Leutnant Laumann seinen 21.,
22 . und 23 ., Leutnant Auffahrt seinen 21 . Luftsieg.

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz.
An der Vesle wurden Angriffe des Feindes zwischen

Fismes und Courlandon abgewiesen. In der Champagne
westlich der Straße Sömme-Py-Souain Teilkämpfe, in denen
wir Gefangene machten.

Der erste Generalquartiermeister:
Ludendorff.

WB. Großes Hauptquartier,  12 . Aug.
Westlicher Kriegsschauplatz.

- Zwischen User und Avre  scheiterten mehrfache
Unternehmungen des Feindes. Nördlich der Lhs schlu¬
gen wir einen stärkeren englischen Angriff ab.

An der Schlachtfront führte der Feind am frühen
Morgen heftige Angriffe nördlich der Somme und zwi¬
schen Somme und Lihons.  Sie wurden meist im
Feuer, teilweise im Gegenstoß, abgewiesen.  Bei
dem Kampfe um Lihons stieß der Feind über den Ort
hinaus nach Osten vor. Unser Gegenangriff warf ihn
bis an den Nord- und Ostrand des Dorfes wieder
zurück. Heftige Teilkämpfe zwischen Lihons und der
Avre. Südwestlich Chaulnes  griffen wir den Feind
an und nahmen H a ll u. Beiderseits der Straße
A m i e n s-R o y e wiesen wir feindliche Angriffe ab.

Zwischen -Avre und Oise  dauerten die starken
Angriffe des Feindes bis zur Dunkelheit an. Sie sind
völlig gescheitert.  Besonders schwere Ver¬
luste  erlitt der Franzose bei Tilloloy. Durch nahes
Heranhalten seiner Artillerie, die den Panzerwagen
dichtauf folgte, suchte er den Durchbruch hier zu er-
zwingen. Infanterie und Artillerie schossen den Feind
vor unseren Linien zusammen.

Gestern wurden 17 feindliche Flugzeuge und vier
Fesselballone abgeschossen. Leutnant Udet errang sei¬
nen 49., 50., 51. und 52., Leutnant Freiherr v. Richt-
hofen seinen 38., Leutnant Veltjcns seiften 26., 27.
und 28. Luftsieg.

. Im Juli wurden an den deutschen Fronten 518
serndliche Flugzeuge,  davon 69 durch un-
sere Flugabwehrgeschütze und 36 Fesselballone abge-
schossen. Hiervon sind 239 Flugzeuge in unserem Be¬
sch. Der Rest ist jenseits der gegnerischen Stellungen
erkennbar abgeftürzt. Wir haben im Kampfe 129
Flugzeuge und 63 Fesselballone verloren.

. De. erste Generalqnartiermeiftcr:
Ludendorff.

Die österreichischen Heeresberichte.
WB. Wien,  10 . Aug. (Amtlich.)

Italienischer Kriegsschauplatz.
An der venetianischen Gebirgsfront

kam es gestern wieder zu größeren Jnfanteriekämpsen.
ZwischenC a n o p e und A s i a g o gingen in den frü¬
hesten Morgenstundendie Ententetruppen nach einem ge¬
waltigen Feuerschlag in dichten Wellen zum Angriff über-
Die feindlichen Sturmkolonnen wurden überall unter
schweren Verlusten geworfen. Wo es ihnen vorüber¬
gehend gelang, in unseren Linien Fuß zu fassen, 'trie¬
ben wir sie im Gegenstoß zurück. Ebenso scheiterten alle
Versuche des Teindes, sich imAsolonegebiet  aus¬
zubreiten, an dem tapferen Widerstand unserer Trup-
pen. — An den anderen Frontteilen Artillerie- und Pa-
troulllengeplänkel.

Albanien.
Lein« besonderen Ereignisse.

Der Chef des Generalstabs.

Wien,  11 . August. (Amtlich.)
Auf der Hochfläche der Sieben Gemeinden  wie¬

derholten die Ententetruppen gestern früh ihre schlagartigen
Angriffe. Das Kampffeld dehnte sich von Eanove bis in
den Raum deS Col del Roffo aus. Der Feind wurde nach
erbittertem Ringen überall zurückgeworfen und erlitt
sehr schwere  V er l u ste. ES wurden Engländer, Fran¬
zosen und Italiener gefangen. Unter den tapferen Vertei¬
digern fällt den ungarischen Regimentern 82, 101 und 138
besonderer Anteil am Erfolg zu. Sonst weder an der
italienischen Front noch in Albanien Ereignisse von Belang.

Der Chef des Generalstabes.



■•"7" WB . Wien , 12. Aug . (Amtlich.)
An der italienischen Front unterblieben gestern grö¬

ßere Infanterie -Unternehmungen. Umso lebhafter war
an vielen Stellen der Artilleriekampf und die Flieger-
Tätigkeit. Die italienischen Geschwader griffen bei
Ihren Flügen über Feltre und die Sieben-
gemeinden  aus geringer Höhe weithin sichtbar ge¬
kennzeichnete Feldspitäler an, wobei Kranke und im
Pflegedienst tätiges Personial getötet  wurden.

I » Albanien  keine besonderen Ereignisse.
Der Chef des Generalstabs.

Kriegsberichte der Gegner.
Französischer Kriegsbericht.

Pari  s , 9 . Aug. Unsere Truppen rückten Waf
dem rechten Flügel der Armee weiter vor und erzielten
neue weftere Erfolge. Nach Niederringung des feind¬
lichen Widerstandes nahmen wir die Dörfer Pierrepot,
Conloire, Naugest-en-Santerre. Jenseits der Bahnlinie
östlich von Hangest erreichten wir Arvillers , das in un¬
seren Händen ist. In dieser Gegend erreichte unser Vor¬
rücken seit heute Morgen 14 Kilometer Tiefe. Neben be-
trächtlicher Materialbeule, die noch nicht gezählt werden
konnte, brachten wir 4000 Gefangene ein. Unsere Ver-
luste, sowie auch die der britischen Verbündeten, sind
außerordentlich leicht. An der Vesle nahmen die ame¬
rikanischen Truppen Fisnrette, wo sie etwa 100 Gefan¬
gene machten.

Englischer Kriegsbericht.
London,  9 . Aug. Tie Alliierten erneuerten ihre

Angriffe auf der ganzen Schlachtfront südlich der Som¬
me. Trotz des zunehmenden feindlichen Widerstandes
rückten sie an allen Stellen vor. Gegen Aberd hatten
die französischenund britischen Jnfanrcrie-Gruppen dre
allgemeine Linie Pierremont, Arvillers -Rosieees, Raine-
court, Morcourt erreicht. Der Kampf an dieser Linie
dauert fort. Südlich der Somme werden autzerordemllch
heftige Kämpfe gemeldet. Die Zahl der Gefangenen er¬
reicht 17 000. Wir erbeuteten 200 bis 300 Geschütze,
darunter ein schwerkalibriges auf Schienen. Wir erbeu¬
teten ferner Grabenwaffen und Maschinengewehre in gro¬
ßer Anzahl, gewaltige Vorräte Materials jeder Art,
einen vollständigen Eisenbahnzug und sonstiges rollen¬
des Material . Unsere Verluste waren autzerordenllich
gering.

Der Vorteil der Kriegführung in
Feindesland.

Die Ereignisse, die sich im Westen avsprewn, wer¬
den in ihrem Verlauf und in ihrer Bedeutung von vie¬
len in der Heimat völlig verkannt. Es gibt Leute, die
die Kämpfe nur nach den neu genommenen Quadrat¬
kilometern, nach Gesangenenzahlen und Geschützftsfern
bewerten. Und wenn der Heeresbericht gar von der
Preisgabe eines Geländestreisens spricht, dann schüt¬
teln sie bedenklich den Kopf. Sie vergessen völlig,
daß es sich bei den jetzigen Schlachten der Riesenheere,
die einander gegenüberstehen, nicht als Selbstzweck dar-
mu handeln kann, Gelände zu erobern, sondern daß
ein Ringen der einander bekriegenden gewaltigen Hee¬
resmassen stattfindet.

In diesem Ringen haben wir seit dem 21. März
in bisher in der Kriegsgeschichte unerhört gewesenen Lei-
stungen dem Feinde ganz bedeutende Nachteile zuge-
fügt. Einer der größten Nachteile für den Feind aber
ist es , daß alle diese Kämpfe auf s e i n e m e i g e-
nen Boden  ausgesochten werden. Das ist etwas,
was uns Deutschen noch viel zu wenig zum Bewußt¬
sein gekommen ist, daß dieser Krieg — abgesehen von
einem kleinen Stück uns teuren elsaß-lothringischen Lan¬
des — in Feindesland  geführt wird, und daß
insbesondere die gegenwärtigen Kämpse sich so ioeit von
den Grenzen des Reiches entfernt abspielen, daß nicht
nur die eigentlichen Schlachten mit ihrem alles zerstören¬
den Geschoßhagel in Feindesland toben, sondern daß
auch die zahlreichen Bombenflieger, die Tag für Tag
und Nacht für Nacht unsere Etappen, Nachschubstraßen,
Eisenbahnlinien und Unterkunstsplätze mit Bomben be¬
legen, Schäden im besetzten feindlichen  Gebiet
anrichtm, während unsere eigenen Bombengeschwader
und weitreichenden Geschütze auch wieder in franzö¬
sische  Städte und Dörfer jenseits des eigentlichen Ope¬
rationsgebietes Brand und Tod tragen.

W o .im einzelnen die Schlachten in Feindesland
geschlagen werden, ist eine Frage, die sich aus der je¬
weiligen Gruppierung der sich bekämpfendenHeeresmas¬
sen ergibt. Wenn es unseren Truppen und unserer
Führung dabei gelungen ist, seit dem 21. März weite
feindliche Gebiete, die bisher vom Kriege noch unberührt
waren, in Operationsgebiet im wahrsten Sinne dest ortes zu verwandeln, so ist diese Tatsache allein einemso schwere Wunde für den Feind, wie die Schwäch¬
ung, die wir ihm in diesen Kämpfen durch gewaltige
Verluste an Kämpfern und an Kriegsmaterial, bereitet
baben. Für uns bleibt die Hauptsache, den Kampf in
Feindesland  zu führen und dabei dem Gegner
möglichst große Verluste zuzusügen, unsere eigenen Streit-
kräfie aber stark zu erhallen. Selbst die Preisgabe eines
Keinen Streifens feindlichen Geländes spielt dabei eine
geringe Rolle , wenn dadurch eigene Verluste erspart
werden und die strategische Lage zu unseren Gunsten
erhalten bleibt. Die Heimat bewertet dies vielfach nicht
richtig; die Truppe draußen aber weiß , daß es nicht auf
Geländegewinn ankommt, sondern daß es gilt , in dem
Ringen von Heer zu Heer die Oberhand und Beweg¬
ungsfreiheit. zu behalten, und das felsenfeste Vertrauen,
das die Truppe zu ihren Führern hat, wird nur noch
fester geschmiedet, wenn sie steht, daß die Führung,
wenn es die Gesamtoprrationen erfordern, die leben¬
dige Mauer unbeirrt durch kleinmütige Besorgnisse der
Heimat zrucückbiegt, um ' Opfer an deutschem Blut zu
vermeiden. ^ "

Neue Tauchbooterfolge.
WB . Berlin,  9 . Aug . (Amtlich.) Im Sperrge¬

biet des Mittelmeeres versenkten unsere U-Boote aus
stark gesicherten Gelettzügen 6 Dampfer von zusamlnen

22 000 Bruttoregistertonnen,
darunter der französische Truppentransporter „Djeim
«ah" (3719 Brt .), auf dem sich nach Gesangenen-Aus-
sagen 21 Paffagiere und 800 Soldaten befanden. Ter
Barnpftr sank innerhalb 3 Minuten.

' \ ßet  Chef des Admiralftabs der Marine.

WB . Berlin,  11 . Aug . Neue Unterseeboots-
erfolge im Miltelmeer: 4 bewaffnete Dampfer von zu¬
sammen etwa 17 000 Bruttoregistertonnen.

Der Chef des Admiralstabs der Marine.

Verlegung der deutschen Gesandt¬
schaft nach Pskow.

DP . Berlin,  12 . Aug . Ueber die Umstände,
die zur Verlegung unserer Gesandtschaft bei der Sow¬
jet-Republik von Moskau nach Pleskau geführt haben,
erfährt der „Lokal-Anzeiger" von bestunterrichteter Seite:
Die Unzufriedenheit mit den Bolschewisten, deren Lei¬
stungen man wohl nicht recht positiv erkannte, steigerte
sich schnell und ließ darum die sozialrevolutionäre Be¬
wegung "schnell anschwellen. Die erste Folge war die
Ermordung des deutschen Gesandten Grafen Mir¬
bach,  die zweite, eingestandenermaßen das Attentat
auf den Generalobersten v. Eichhorn,  welch ' letz¬
teres noch seltsamer erscheinen mußte, als die Affäre
des Grafen Mirbach. Gras Mirbach war vor seinem
Eintreffen gewarnt worden. Seinem Nachfolger ging es
nach seinem Eintreffen in Moskau ähnlich. Tie Lage
war in wenigen Tagen ganz außerordentlich bedrohlich
geworden. Die Haupträdelsführer der Revolutionäre,
Spiridowna  und G r a m b o w konnten von den
Bolschewiki nicht ersaßt und erschossen werden, sondern
sie sind, wie es heißt, entkommen. Die Unsicherheit ist
so groß geworden, dqß die Mitglieder der deutschen Ge¬
sandtschaft ihr Hotel nicht mehr verlassen konnten.

Das deutsche Gesandtschaftspersonal hat aus diesen
Gründen Moskau  auch bereits verlassen. Es setzte
seine Reise nach Petersburg , Helflngfors fort. In letz¬
terer Stadt ist es bereits eingetroffen. Von hier aus
geht die Reise nach Reval , und von hier nach P l e s-
ka u (Pskow) weiter, welche Stadt Sitz der Gesandt¬
schaft künftighin wird. Diese Gesandtschaft soll selbst¬
verständlich nur als eine Art Beobachlungsposten gelten.
Von der demnächstigen Entwicklung der Dinge in Ruß¬
land und von den bevorstehenden Besprechungen im
Großen Hauptquartier wird es abhängen, ob und von
welcher Dauer die Belastung unserer Gesandtschaft in
Pleskau sein wird. Dr. H e l s f e r i ch, der am Sonn¬
tag seine Fahrt von Berlin aus ins Große Hauptquar¬
tier antrat, und dessen Aufenthalt dort auf mehrere
Tage berechnet ist, wird Bericht erstatten. Von den
dortigen Besprechungen wird es abhängen, ob man
Dr. Helfferich auf dem in Pskow immerhin nicht so
sehr bedeutungsvollen Posten eines deutschen Gesandten
beläßt, oder ob man nicht vielmehr ein Mitglied der
Gesandtschaft mit der weiteren Führung der Geschäftebetrauen wird.

Aus Rußland.
Die Lage im Innern.

(z.) Im Norden Rußlands haben die Kämpse be-
gönnen. So besagen Nachrichten von dort. Letztere sind
aber so verworren, daß sie sich selbst widerlegen. Blei¬
ben wir bei denen, die von der Petersburger Telegra-
pben-Agentnr stammen. Nach diesen verlautet, daß die
Sowjet -Truppen  erfolgreich gegen die Tsche-
cho-S l o w a ke n im Wolgagebiet vorgerückt sind. Ans
derMittelwolgasront  stehen die Sowjettruppen
schon sieben Werst vor der Stadt S i m b i r s k und
besetzten die Eisenbahnstation N i ku l i n o in der
Nähe der Stadt S y s r a n. Auf der Südwolgasront
setzten die Sowsettruppen über die Wolga, befestigten
sich auf dem östlichen Ufer und nahmen B a l a ko w o
ein. Roch Weiler östlich von Balakowo haben sich die
Sowjettruppen in der Stadt Nikolajewsk  festge¬
setzt und die Tschecho-Slowaken 25 Werst nördlich von
Nikolajewsk in der Richtung nach Samara  zurückge¬
schlagen. Auf der N o r d w o l g a f r o n t befinden
sich die Sowjettruppen aus dem Ostuser der Kama und
Wolga in den Städten Tschistopel, Spaszt und Mense-
linsk und rücken in der Richtung der Stadt B i r s k
vor. Das von den Tschecho-Slowaken geübte reaktionäre
Regime rief einen Arbeiterausstand gegen die Tschecho-
Slowaken in Omsk und Samara hervor. Beide Aus¬
stünde wurden blutig unterdrückt. General K r a s; -
n o w rückt, nachdem er große Kräfte angesammelt hat,
nach dem Norden des Dongebietes gegen die Station
F i l o n o w o vor, die auf de^ Eisenbahnlinie liegt,
welche Zarizhn mit Rußland verbindet. Tie Sowiet-
truppen, darunter auch Sowjetkosakenabteilungen, gehen
unter beständigen Kämpfen langsam zur Station Filo-
nowo zurück.

Gegen die Tschecho-Slowaken.
WB . Wien,  11 . Aug. Das Wiener k. k. Tele-

, graphen-Korrespondenzbureau meldet ans Moskau
! vorn 9. August: Lenin , Tschitscherin  und

T r o tzki j veröffentlichen einen langen Ausruf, in dem
die englische und die französische Regie¬
rung als Banditen  bezeichnet werden und erklärt
wird, daß kein diplomatischer Bruch gewünscht werde,
daß aber der Schlag mit doppelter Wucht beantwortet
werde. Die offizielle und die halbamtliche Preffe wen¬
det sich energisch gegen den englisch-französischen Vorstoß
und verlangt die äußerste Anspannung der Kräfte zur
Niederringung der Tschecho-Slowaken . In Maueran¬
schlägen wird zur Vernichtung der Tschechen ausgefor¬
dert. Alle ehemaligen Offiziere im Alter bis zu 60
Jahren werden zur Musterung aufgerufen. In Moskau
herrscht zur Zeit Ruhe.

Eine Rede Trotzkijs.
DP . Berlin,  10 . Aug . (Pot . Tel .-Ag .) Auf

Dem zweiten Kongreß der Sowjets des Nordgebiets,
hielt T r o tzki j eine Rede, in der er u. a. sagte: Wir
müssen uns klar werden, daß der Aufstand der Tschecho-
Slowaken keine Empörung einiger Tschecho-Slowaken
ist, sondern ein Feldzug der französisch-englischen Jm-
penallsten gegen die Sowjetrepublik. Trotzkij schloß: Ich
b,n nicht oes feierlichen Kongresses wegen hierherge¬
kommen, sondern um Alarm zu schlagen und zu sagen:
Nach dem Osten, das Vaterland ist in Gefahr! Wir

es bis zum letzten Blutstropfen zu schützen.
(Allgemeiner Beifall .)

Der englische Generalkonsul verhaftet.
5 0 “ do n, 9. Aug. Die englische Regierung

erhielt Nascht über die V e r h ä f t u n g des e n g-
^ " a l konsuls  in Moskau, Lock-

bolschewistischen Behörden. Die Ver¬
de« »^» m Erschießung von Sowtetmitglie-

- T Die Ukraine. * '
. ® | c 10 . Ang. Die russischen Ver-
i ££ ier  foroerten auf der Sitzung der ukraini'cki-inssi.

F^ denskonferenz die Lieferung von zwei Millio-
nen Pud Zuaer und einer Million Pud Fleisch im

Aorist gegen die Lieferung von Stoffen
sia ™« Jc- an  die Ukrainer. Bei Ablehnung
des Vorschlags würden ste die Auflösung der Kommil-

sur den Warenaustausch und die Verlegung der
Verhanolungen nach Moskau  beantragen.

Der Mörder Eichhorns hingerichtet.
WB. K i e w, il . Aug . An dem Mörder des Ge-

neralfcldmarschalls von Eichhorn ist die verdiente T o-
desstrafe  gestern vollstreckt worden.

Allerlei Nachrichten.
Der Luftangriff auf Karlsruhe.

w . Karlsruhe,  11 . Aug . Feindliche Flie¬
ger  bewarfen heute vormittag in Karlsruhe  einige
Häuser und ein Offiziergefangenenlager mit Bomben.
Einiger Sachschaden  wurde verursacht.

Fliegeran ^ iff auf Frankfurt a. M.
WB . Frankfurt,  a . M ., 12. Aug . (Amtlich.)

Heule srüh gegen 9 Uhr fand ein Fliegeran¬
griff auf Frankfurt  a . M . statt, der neben Sach¬
schaden trotz rechtzeitigem Alarms auch mehrere
Opfer,  vornehmlich auf der Straße  forderte . Ein
weiterer Bericht folgt nach Feststellung aller Einzelheiten.

Löwcnhardt f.
TU. Breslau,  12 . Aug . Wie die „Schlesischv

Zeitung" erfährt, ist der Kampfflieger Oberleutnant L ö-
wenhardt  gefallen.

(Jmmelmann, Boelcke, Frhr. von Richthofen sind
den Heldentod gestorben. Ihre Taten bleiben unver¬
gänglich in der Geschichte eingraviert. Sie sind von uns
geschieden; ihr Geist ist aber geblieben. Nach ihnen
errang Leutnant Voß 49 Luftstege; auch er starb. Die
Feinde jubelten, als sei nun der Bann gebrochen und
die deutsche Luftsctzifsahrt dahin. Da hörten wir , daß
Leutnant Löwenhardt und andere diese Annahme Lü¬
gen straften. Sieg aus Sieg meldete der deutsche Ta¬
gesbericht von Löwenhardt: 52 . und 53. Und nun er¬
reicht uns die Kunde, daß auch er gefallen sein soll.
Drei Hände voll Erde und auch diesem braven Helden
ein bleibendes Gedenken! Bei Kriegsbeginn besuchte Lö-
wenhardt, der Sohn eines verstorbenen Breslauer Arz¬
tes, noch als Primaner die Hauptkadettenanstalt. So¬
fort trat er als Infanterist in das Heer ein und zeich¬
nete sich so aus, daß er bereits im Frühjahr 1915 mit
dem Eisernen Kreuz 1. Klasse geschmückt wurde. Aber
die Luftwaffe hatte es ihm angetan, 1916 meldete er sich
zu den Fliegern. Manfred Frhr. v. Richthosen er¬
kannte die großen Fähigkeiten, in seine Jagdstaffel ist
er eingereiht worden. Am 28. März 1917 konnte er
seinen ersten Luftsieg erringen. Am 30 . Mai 1918 er¬
hielt er den Orden Pour le merite. 15 feindliche Flug¬
zeuge .und 9 Ballone hatte er abgeschoffen. Er reihte
Erfolg an Erfolg. Mitte Juli konnte er bereits seinen
37. Luststeg buchen. Wenige Tage später feierte er sei¬
nen 40. und 41., am 29. Juli s ' 46., am 30. sei¬
nen 47. und 48. Und jetzt ist er .c das halbe Hun-
dett gestiegen.)

Die Lebensmittel -Versorgung.
Die Ernährungsverhältrnffe.

(zb.) Berlin,  10 . Aug . Ueber die neuen Ernäh¬
rungsverhältnisse schreibt der „Lok.-Anz.": Die Ernäh-
rungsschwierigkeitendürften bei uns nicht nur für die¬
ses Jahr , sondern überhaupt den Höhepunkt
überschritten  haben . Wir haben keine Ursache,
anzunehmen, daß es bei uns im künftigen Jahre anders
oder schlechter werden wird, als es gegenwärtig der
Fall ist, und so können wir sagen: Wenn der Krieg
noch länger dauern sollte, so werden wir uns freilich
in recht unbefriedigenden Ernährungsverhältnissen be¬
finden, aber vom Feinde ausgehungert werden wir
nicht, und wir sind befähigt, den Krieg weiter zu füh¬
ren. Alles dies ist unleugbar ein Erfolg unserer Or-
ganisation. Es mag manche Nahrungsmittel geben, die
in der Volksernährung keine entscheidende Rolle spie¬
len, wie Eier, Geflügel, Obst und Gemüse. Bei die¬
sen leicht verderblichen Waren ist die öffentliche Be¬
wirtschaftung außerordentlich schwierig, aber für die
Hanptnahrungsrni tel des Volkes, Brot , Kartoffeln und
Fleisch muß die staatliche Sicherstellung in ihren festen
Grundzügen bestehen bleiben. Durch ein anderes Ver¬
fahren würde das Vaterland in Gefahr gebracht. Der
Friede freilich muß uns die Freiheit zurückbringen.

Ernährungssragen für Bayern.
-ft M ü n che n, 10. Aug . Trotz des Protestes des

Ministers des Innern ist Berlin eine wöchentliche
Fleischzuteilung von 250 Gramm zugcstanden worden.
In einer Reihe von Städten , München, Nürnberg,
Fürth, Augsburg, Ludwigshafen mrd Kaiserslautern
ist nun auch die bisherige Fleischration von 200 Gr.
trotz der am 26. August eingetretenen Verkürzung der
Fleischration beibehalten worden, während in den übri¬
gen Kommunalverbänden die Fleischratton auf 180 Gr.
herabgesetzt wird. Ferner erhält München nach den
Anweisungen des Kriegsernährungsamtes in der ersten
fleischlosen Woche 250 Gramm Mehl als Ersatz. In
den folgenden fleischlosen Wochen wird der Ersatz vor¬
aussichtlich in Kartoffeln geleistet werden. An Stelle
jeden Pfundes Kartoffeln, das nicht verteilt werden
kann, sollen je 100 Gramm Mehl oder Brot ange-
wiesen werden. In der Fettversorgung ist vorläufig
keine Verschlechterung zu befürchten. Eine Erhöhung
der Milch- und Butterpreise steht für den Herbst wieder
in Aussicht. Demnächst wird eine vereinfachte Einheits-
speisenlarte in den Gaststätten für ganz Bayern von
den Behörden eingeführt werden.

Lokale u. Vermischte Nachrichten.

Auszeichnung vor dem Feinde.
X Geisenheim,  13 August. Der Landsturmmann

Liebmann Strauß  von hier wurde mit dem „Eisernen
Kreuz 2. Klasse" ausgezeichnet.

*

Sommer -Witterung.
Oestrich, 13. August. Klagte man vor einem

Monat um Regen, der für viele Gewächse unbedingt not-



wendig war , so klagt man jetzt wegen dem vielen Regen,
der für die Getreideernte sehr unpassend kommt. Aber trotz
all dieser Regenschauern bemühen sich unsere Landwirte,
das bereits gemähte Getreide glücklich unter Dach und Fach
zu bringen. Nach Wetterberichten soll erfreulicherweise
trockene», wärmeres Wetter in Anmarsch sein.

Leichenbegängnis.
, ** Eltville,  11 . Aug. Ein großer Trauerzug ge¬

leitete gestern die sterblichen Ueberreste deS im 71. Lebens¬
jahreverstorbenen SchornsteinfegermeistersHerrn Nikolaus
Schwank  zur ewigen Ruhe. Ter Verstorbene war eine
in toeiten Kreisen bestens' bekannte Persönlichkeit, sein gerader
offener Charakter, sein umsichtiges entgegenkommendes Wesen
machten ihn allgemein beliebt und hochgeachtet. Er war
Veteran von 1870/71 und über 25 Jahre als Stadtver-
ordneter in unserer Gemeinde betätigt . Als Mitbegründer
und langjähriger Leiter der hiesigen Freiwilligen Feuerwehr
hat der Verstorbene stets zum Nutzen der städtischen Ver¬
hältnisse gewirkt. Durch seinen guten Sinn , gepart mit
urwüchsigem Humor wird Schwank  in allen Gesellschafts¬
kreisen schmerzlich vermißt werden. Möge dem edlen Ver¬
storbenen die Erde leicht sein!

Ehe-Jubiläum.
**, Geisenheim.  13 . August. Der Handelsmann

I . Löwenthal  und Frau , geb. Strauß , dahier , begehen
am Samstiig , den 17. August ds. Js , das Fest ihrer Sil¬
bernen Hochzeit.  Dem Jubelpaare ein Glückauf zur
Goldenen Feier!

Für kranke Kinder.
KA Rüdesheim  a Rh,  13 . August. Der Kreisaus-

schuß hat eine beschränkte Menge Mufflers Kinder nahrung
Herstellen lassen, die kranken Kindern zugute kommen soll.
Die Nahrung wird auf Grund ärztlicher Bescheinigungen
durch die Apotheken abgegeben.

Felddiebstahl und seine Folgen.
* Hei des heim,  12 . August. Vom Felde eines hie¬

sigen Landwirtes wurden durch einen hiesigen Arbeiter
Karotten in größerer Menge vom Felde gestohlen. Dabei
wurde der Dieb von der Frau eines anderen Landwirtes
auf frischer Tat erwischt. Er bot der Frau hundert Mark
Schweigegeld. Die Frau aber ließ sich darauf nicht ein
und machte Anzeige, so daß der Karottendieb doch noch vor
Gericht muß.

Raubmord in Berlin.
* Berlin,  12 . Aug. In der Linienstraße 63 wurde

die 59 Jahre alte, aus Einbeck gebürtige ledige Schank¬
wirtin Wilhelmine Messerschmidt mit durchschnittenem
Halse tot aufgefunden. Der Inhalt einer Kassette ist geraubt.
Die Tote lag in dem Schankraum mit dem Gesicht auf dem
Fußboden in einer großen Blutlage . Es wurde festgestellt,
daß die Wirtin durch einen 4 bis 5 Zentimeter langen tiefen
Schnitt in die Kehle gelötet worden war . Eine Belohnung
von 3000 Mk. wurde für die Ermittelung des Täters oder
der Täter auSgesetzt.

— Bundesratsverordnuttg über Vollbier . In einer
Verordnung des Bundesrats , die am 1. Oktober in
Kraft tritt , wird als Vollbi êr  im . Sinne des 8 3

Absatz 2 des Biersteuergeseü̂ bis auf weiteres Bier
mtt einem StammwürzegehatU von mehr als 4,5 bis 13
Prozent festgesetzt: „Die Behörden sind ermächtigt, Braue¬
reiinhabern , die gemäß § 24 des Gesetzes zum Halten
von eigenen Malzmühlen oder zur Anbringung von
selbsttätigen Verwiegungsvorrichtungen an ihren Malz¬
mühlen verpflichtet find, diese Verpflichtung bis aus
weiteres zu erlassen, wenn die Beschaffung der Walz-
niühlen oder der Verwiegungsvorrichtungen nicht oder
nur unter Aufwendung unverhältnismäßiger Kosten
möglich ist/

— Fahrpreisermäßigung . Bei Fahrten zu N es¬
se l s a m m l u n g e n durch Verfügung des preußi¬
schen Ministeriums der öffentlichen Arbeiten haben die
Schulkinder bei der preußisch-hessischen Staatseisenbahn
nur den halben Fahrpreis dritter Klasse zu zahlen,
auch wenn weniger als zehn Schulkinder an der Fahrt
teilnehmen . Die erforderlichen Ausweise werden die Ob¬
männer der N. A. G . erteilen . Es ist zu erwarten , daß
diese behördliche Verfügung dazu beiträgt , daß die
großen Bestände an Brennesseln auch wirklich hcrein-
gebracht werden und so der Textilnot abgeholsen wird.

— Die Kleiderabgabe . Die Reichsbekleidungsstelle
teilt mit , daß die Kommunalverbände keine Berechtig¬
ung hätten , bei Personen mit über 5000 Mark Jahres¬
einrommen, Bestandsltsten zum Zwecke der Enteignung
von Anzügen einzufordern . Die Kommunen hätten nur
die Berechtigung, Bestandslisten von ihren abgabesähi-
gen Einwohnern einzufordern und die Richtigkeit dieser
Bestandslfften nachzuprüsen. Weitere Befugnisse und
Eingriffe in den Kleiderbestand der Privatleute hätten
die Kommunalverbände nicht.

— Bayern und Norddeutschland . Unter dieser
Ueberschrist schreibt die „Nordd . Alrz . Ztg .": In autzer-
bayeriseyen Kre.sen begegnet man imm .r wieder der An¬
schauung, als ob die Emschränkungen des Fremdenver¬
kehrs ausschließlich gegen die nichtbaherischen Fremden
gerietet seien, während die bayerischen Fremden hier¬
von nicht berührt würden . Diese Annahme ist durchaus
unzutreffend, vielmehr finden alle von der bayerischen Re¬
gierung getroffenen Anordnungen zur Regelung des
Fremdenverkehrs , insbesondere die Herabsetzung der zu¬
gelassenen Ausenthaltsdauer von vier aus drei Wochen
und die Festsetzung der Höchstzahl der Fremden aus 50
bis 60 Prozent der vorhandenen Betten in der gleichen
Weise auf die bayerischen wie aus die nichtbaherischen
Fremden Anwendung . Tie Vorschriften werden mit
Rücksicht aus die Ernährungslage auch gegenüber den
bayerischen Fremden genauestens durchgeführt . Von
einer Unfreundlichkeit den nichtbayerischen und beson¬
ders den norddeutschen Fremden gegenüber , die in Bayern
stets gern gesehene Gäste sind, kann hiernach keine
Rede lein.

— Erhöhung der Zirnvhölzcrprcise ? Der Preis
für ausländische Zündhölzer  darf letzt 15
Pfg . für zwei Schachteln nicht übersteigen. Eine Er¬
höhung dieser Preise ist beantragt worden , um die Ein¬
fuhr schwedischer Zündhölzer zu fördern , da die inlän¬
dische Herstellung völlig unzulänglich sei. Die Dresde¬
ner Handelskammer hat festgestellt, daß das Angebot
inländischer Zündhölzer sehr mangelhaft ist, besonders
auf dem Land und in den Kleinstädten . Die Händler
befürworten im allgemeinen eine mäßige - Erhöhung der
jetzigen Höchstpreise von 75 aus 80 oder 85 Psg . für je
10 Schachteln. Dadurch werde das ausländische Ange¬
bot genügend geweckt werden.

,_ ) Der Zurückgekehrte . . .! Unter eigen»
artigen Verhältnissen kehrte der Wirtschastsbesitzer Emil.
Ruby in Leppersdorf bei Landeshut nach schweren
Kriegsprüfungen in die Heimat zurück. Er gehörte zu
den fälschlich Totgesagten und hatte seit drei Zähren
kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben. Seil dem
Frühjahr 1915 vermißt , war seinerzeit sogar dre amt¬
liche Meldung eingegangen, daß er am 27. Mar 1915
in der Schlacht bei Turzanata gefallen ser. S " n Tod
war auch kirchlich von der Kanzel verkündet worden.
Seinen Hausstand fand er aufgelöst vor und vor allein
war sein Besitztum im Erbteilungsversahren verkauft
und der Erlös des Nachlasses an entfernte Verwandte
verteilt worden . Nun aber wird es schwer halten , dre
Erbteile wieder zurückzuschaffen und dem Heimgekcy"ten
zu feinem Eigenum zu verhelfen . — Die Verwandwn,
versickert man . tri " t der Schlag unerwartet.

(—) Verurteilte Einbrecher.  In Köln
wurde am 16. April bei einer Großfirma eingebrochew
und für 65 000 M . Wollwaren gestohlen. Den 70jäh-
rigen Nachtwächter fand man frühmorgens geknebelt, EÄ
stellte sich heraus , daß er bestochen war und zwar von
der Einbrecherbande . Man holte auch die Sachen wie-
der herbei , die wohlverpackt in dem Keller eines K?i-
minalbeamten lagen . Bei der jetzt stattgehabten Ge-
richtsverhandlung erhielten der Wächter und der Haupt¬
täter je drei Jahre Zuchthaus , ein zweiter zwei Jahre
Zuchthaus und ein dritter 18 Monate Gefängnis . Der
Mitangeklagte Kriminalbeamte wurde freigesprochen.

(—) S chw e-r e r Hereinfall.  Die Tochter
eines Metzgermeisters in Herten (Westfalen ) nahm
den telephonischen Anruf eines Mannes entgegen, der
sich den Namen eines dortigen katholischen Pfarrers
beilegte und ankündigte, daß er gleich feinen Vetter
mit einem Brief schicken würde . Kurz darauf erschien
ein Soldat in Jnfanterieunisorm , der einen Brief über¬
reichte, der als Absender den Vermerk „St . Josefs-
Pfarrei " trug . Der Brief enthielt die Bitte um leih¬
weise Ueberlassung von 1800 Mk., mit denen einem
plötzlich in Zahlungsschwierigkeiten geratenen Pfarrkind
aus großer Not geholfen werden solle. Prompte Rück¬
zahlung wurde zugesichert. L. hielt den Brief für echt,
zumal der telephonische Anruf vorausgegangen war^
und händigte dem Soldaten in einem verschlossenen
Briefumschlag das Geld ein . Erst nach einigen Tagen
stellte sich die ganze Sache als Schwindel heraus . Der
Brief des Pfarrers war gefälscht. Von dem Schwind-
lcr fehlt jede Spur.

Weinzeitung.
* Kestert,  7 . Aug. Durch die anhaltende feuchte

und warme Witterung haben sich die Weintrauben sehr gut
entwickelt. Der Behgng ist bis jetzt teilweise ein zufrieden-
stellender und erwartet man in manchen Lagen eine drci-
viertel Ernte , tiotz der ungünstigen Witterung während
der Blütezeit. Ware das Wetter im Juni sonniger und
märmer gewesen, dann hätte es wahrscheinlich einen vollen
Ertrag gegeben. Krankheiten sind nur ganz vereinzelt auf¬
getreten.

Verantwortlich: Ada m Etienne , Oestrich.

liefert schnellstens

aa
,Rheingauer Bürgerfrennö'

Am 10. August 1918 ist eine Bekanntmachung Nr . Bst.
100/8 . 18. K. R. A., betreffend „Höchstpreise für Seegras
(Alpengras )", erlassen worden.

Der Wortlaut der Bekanntmachung ist durch Anschlag
veröffentlicht worden.
Var gonvernement«irr sellung Mslnr.

Am 10. August >918 ist eine Bekanntmachung Nr . E.
750/8 . 18 K. R . A , betreffend „Höchstpreise für Walzen-
finter", erlassen worden.

Der Wortlaut der Bekanntmachung ist durch Anschlag
veröffentlicht worden.

VarS»ii»rr>tMtnl«er fellimg Mainz.

Heute treffen

Ia.Ferkelu.Läuferscliweiiie
bei mir ein

Wilhelm Sudhoff, Schweinehandlg.,
Winkel , Johannisbergerstraße49.

Bekanntmachung.
Die 2. Rate Staatssteuer ist am Mittwoch, den 14.

August an die Gemeindekasse zu zahlen. Nach diesem Zeit-
punkte erfolgt die Zwangsbeitreibung . Zur Förderung des
bargeldlosen Verkehrs ist Zahlung auf das Postscheckkonto
11 118 gestattet.

Oestrich , den 13. August 1918
Der Bürgermeister:

Becker.

I
Nachruf

Empfehlung.
Wir empfehlen uns zum

Schäle« vvd Uttarbeitc« von Gerste und Hafer.
Tadellose und schnellste Verarbeitung.

Kevdortcr Mehl- and Brotfabrik.

Dcrnksclgung.
Für die anläßlich des uns betroffenen herben

Verlustes infolge des HinscheidenL meines innigstge-
liebten Gatten und unseres lieben unvergeßlichen
Vaters , des Kraftfahrers

Jakob Engelmann
erwiesenen allseitigcn Beweise der innigen Anteil¬
nahme sagen herzlichen Dank

Frau Jakob Engelman « und Kinder.
Oestrich, den 11. August 1918.I

an unsere so früh  dahingeschiedene Altersgenossin

Jräukein Eva &vebevt.
Nur 22 Jahre

War Deines Lebens Traum,
Schon liegst Du auf der Bahre —
Deine Freundinnen fassen's kaum.

Ruhe saust in kühler Äde,
Deine Leiden sind gestillt,
Aber aus dem Aug' der Deinen
Manche bittre Träne quillt.

Alle, denen du entrissen
Fühlen tief der Trennung Pein,
Doch am schwersten wird dich missen
Eltern , Schwester, Bruder dein.

Du stehest nun am Throne Gottes
Als ein Engel gut und schön,
Segen für uns all erbittend,
Für uns all ein Wiedersehn.

Gewidmet von ihren Altersgenosfinüe«
und Altersgenosse «.

Oestrich, den 11. August 1918.

Steintöpfe
irdene Geschirre , Konservengläser und
Krüge , Geleegläser , Blechdosen , Gummi¬
ringe , Emaillewaren u. Gusstöpfe , sowie
sämtliche Hans- und Küchengeräte
empfiehlt
Karl Fellmer , Eisenhandlung,

Eltville am Rhein.

J. & G. ADRIAN

WIESBADEN
Bahnhofstrasse 6. Fernspr . 59 u. 6223.

Möbeltransporte £?äVen„d nach
Verpackung Assecuranz
Moderne Möbel -Lagerhäuser
Spedition Rollfuhrwerk

Arbeit»
finden dauernde Beschäftigung

bei den

stdelngan-
eiebti izitäts werken

A.-B .,
Eltville am Rhein.

Arbeiter u.
Arbeiterinnen
nimmt ständig an

Chemisch« Fabrik, Makel.

Wachsamer

Hund.
zu lausen gesucht.

Eltviller Malzfabrik.

Tüchtige Schlosse
und

Dreher
auch vorübergehend Beurlaubte
finden dauernde, lohnende
Arbeit bei Firma
Dr . H. Zehrlaut u. Co.»

Werkzeug-Fabrik,
Mainz - Kost heim,

an der Rampe Nr . 1.

Arbeiter
finden dauernde Beschäftigung
in der

Sektkellerei Söhnleill
Schierstein a. Rh.

-Bett federn
Gelegenheitskauf!

Reine Gänsefedern zum
Schleißen, 9Psd . Mk.20-
frei Nachnahme mit Sack.
Zeiseu.Co.,Könlgsee-E.Thür.
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